
TESTAMENT
Ordnung ist die Tochter der Überlegung: Ein Testament zu verfassen
ist keine Frage des Alters, sondern der Organisation des Lebens. 

WWer kennt es nicht, das Wühlen in der
Werkzeugkiste nach einem bestimmten
Schraubenzieher, das Suchen im Kühl-
schrank nach einem bestimmten Le-
bensmittel oder das Blättern in Papier-
stößen auf dem Schreibtisch, um eine
Notiz von voriger Woche zu finden?

Ebenso verhält es sich mit unserer
Vorsorge für Dokumente, Bank-, Lie-
genschafts- und Geschäftsunterlagen.
Haben wir Geburtsurkunde, Heirats-
urkunde, Geburtsurkunden der Kin-
der, Zeugnisse, Lebensläufe, Impfpass,
Krankengeschichten geordnet oder in
irgendwelchen Mappen? Wird das
„Geldleben“ geordnet verwahrt oder
quellen die Bankbelege aus übervol-
len Ordnern? Sind Gesellschaftsver-
träge in der aktuellen Fassung, die
Geschäftsführer- bzw. die Prokurabe-
stellung, Bilanzen und Steuerbeschei-
de geordnet aufbewahrt oder irgend-
wo? Auch die Testamentskopie gehört
in die Dokumentenmappe.

Wie errichte ich ein
Testament?

Das Wort Testament kommt vom
lateinischen testamentum, was soviel
bedeutet wie letzter Wille und als
Stammwort testis (Zeuge) enthält.

Brauche ich zur Errich-
tung eines Testamentes
Zeugen?

Nicht immer. Ich kann mein Testament
handschriftlich verfassen, unterzeich-
nen, datieren und in der Dokumen-

tenmappe verwahren. Wenn ich das
Testament aber z.B. mit Hilfe eines
Computers oder einer Schreibmaschi-
ne verfasse, muss ich den geschriebe-
nen Text vor drei Zeugen als meinen
letzten Willen erklären und unter-
schreiben. Die Zeugen müssen mit ei-
nem Hinweis auf ihre Zeugeneigen-
schaft unterschreiben.

In der Regel werden fremdhändige
Testamente vom Notar verwahrt und
im Zentralen Testamentsregister der
Österreichischen Notariatskammer re-
gistriert. Eine Kopie der letztwilligen
Anordnung wird in der Dokumenten-
mappe aufbewahrt.

Mit dem Testament regle ich meine
Erbfolge. Im Gegensatz dazu verma-
che ich mit dem Kodizill ein Stück mei-
nes Vermögens einer bestimmten Per-
son oder Organisation, wie z.B. dem
Wiener Roten Kreuz.

Um ein Testament errichten zu
können, muss ich zuerst die gesetzliche
Erbfolge kennen. Also ist die Erfor-
schung der Familiensituation notwen-
dig. Sind Kinder, Eltern, Geschwister,
Großeltern, ein Ehegatte vorhanden?

Welche Personen sind pflichtteilsbe-
rechtigt? Wie hoch ist der Pflichtteil?

Darüber hinaus muss ich meine Ver-
mögenswerte durchforsten: Liegen-
schaften, Eigentumswohnungen, Klein-
gartenhäuser, Wertpapierdepots,
Girokonten, Bausparverträge, Be-
triebsvermögen. 

Professionelle Hilfe ist
erforderlich

Gerade junge Menschen sollten sich
anlässlich des Kaufes einer Eigentums-
wohnung oder einer Geschäftsgrün-
dung überlegen, wie es im Falle des
Ablebens mit der Familie weitergehen
soll. Ich erinnere nur daran, dass Le-
bensgefährten kein Erbrecht haben,
dass für minderjährige Kinder vom
Gericht grundsätzlich ein Kurator be-
stellt wird und das Vermögen geschätzt
und inventarisiert werden muss.

Um im übertragenen Sinn den ein-
gangs erwähnten Schraubenzieher
bestmöglich bei der Hand zu haben,
steht Ihnen der Notar des Wiener Ro-
ten Kreuzes gerne zur Verfügung. �
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